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Hallo Peter

Nedka Brunner informierte mich heute über die Parkplatzbussen vom
Samstagnachmittag, 6. Juni 2015, während dem BH-Training. Die Bussen wurden auf
dem Parkfeld vor dem EKZ-Gebäude an der Pöschenstrasse durch eine private
Bussengesellschaft, welche im Auftrage der Gemeinde Bassersdorf tätig ist, verteilt.
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Nach Rücksprache mit der Gemeindepolizei Bassersdorf wurden diese Bussen jedoch zu
Unrecht verteilt. Die Interpretation dass das zeitlich begrenzte Parkieren (max. 4
Stunden: Montag - Freitag) für Samstag und Sonntag nicht gilt, ist zutreffend. Von
Samstag 0:00h bis Sonntag 24:00h können die Personenwagen ohne Zeitbeschränkung
parkiert werden. Von Montag 0:00h - Freitag 24:00h gilt jedoch die Zeitbeschränkung
von 4 Stunden und das Hinterlegen der Parkkarte ist während dieser Zeit obligatorisch.

Die Gemeindepolizei bittet deshalb alle Direktbetroffenen die Busse nicht zu bezahlen.
Dieselben können mir per Post zugestellt werden und ich werde dann besorgt sein, dass
diese Bussen aufgehoben werden.

Wichtig: Bereits bezahlte Bussen können nicht mehr rückgängig gemacht /
zurückgefordert werden.

Nachfolgend findest du nochmals die Parkplatzregelung, so wie sie im Februar 2014
mittels Newsletter kommuniziert wurde.

Mit den besten Grüssen

Peter Nünlist
Präsident HS Bassersdorf

zurück zum Anfang

Parkplatzregelung an der Pöschenstrasse
(Newsletter vom Februar 2014)

Verschiedene Diskussionen, Meinungen und Reklamationen in Bezug auf die
Parkplatzordnung an der Pöschenstrasse haben mich veranlasst, mich persönlich bei der
Gemeindepolizei von Bassersdorf betreffend der gültigen Parkplatzordnung zu erkundigen.

 an der Pöschenstrasse ist ein Parkfeld für Lastwagen
ausgeschieden, dessen Parkfeld breiter als die übrigen Parfelder ist.
 dieses Parkfeld ist als solches gekennzeichnet und ist
ausschliesslich für Lastwagen und Cars reserviert.
 auf diesem Parkfeld dürfen keine Personenwagen abgestellt
werden (auch Samstag und Sonntag nicht!).
 die Polizei, sowie eine private Bussengesellschaft, kontrollieren
die Einhaltung der Parkplatzordnung. Zuwiderhandlung wird mit
einer Busse von Fr. 40.- bestraft.
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Den Trainingsbesuchern (Personenwagen) stehen folgende Parkfelder zur Verfügung:

 Parkfeld seitlich des EKZ-Gebäudes (Pöschenstrasse Richtung
Bahnhof)

 Parkfeld parallel zur Zürichstrasse

 wichtig: Montag - Freitag immer Parkkarte hinter die
Windschutzscheibe legen!

 der Parkplatz beim Wendeplatz vor dem EKZ-Gebäude ist für die
Übungsleiter/Platzwarte reserviert.

grafische Übersicht:

Ich bitte alle, diese Parkplatzordnung zu befolgen und zu respektieren.

zurück zum Anfang

Impressum



4

Verantwortlich für den Newsletter:

Hundesport Bassersdorf
Peter Nünlist
Brunnenstrasse 48
8303 Bassersdorf

Email: hsb_newsletter@hsbassersdorf.ch
Website: http://www.hsbassersdorf.ch

zurück zum Anfang


